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Die Verantwortlichkeit Brandenburgs 
für Arten und Lebensräume

Inhaltliche und räumliche Prioritäten der 
Maßnahmeumsetzung

in der EU-Förderperiode 2014-2020

- Arbeitsstand -

Finanzierung investiver Naturschutzmaßnahmen aus ELER
NABU Berlin
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Inhaltliche Prioritäten

 Rahmenbedingungen:
 Charakteristika und Besonderheiten an Arten und Lebensräumen in 

Brandenburg

 nationale und internationale Verantwortlichkeiten für Arten

 Welchen Beitrag kann Brandenburg zur Verbesserung des 
Erhaltungszustandes von Arten und Lebensräume in der kontinentalen 
Biogeografischen Region Deutschlands (FFH-RL) leisten?

 Brandenburgs Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität in D/EU

 größtmögliche Effizienz von Maßnahmen aus bundesweiter Sicht

Liste der Arten und Lebensraumtypen, für die Brandenburg eine 
besondere Verantwortung trägt und besonderer Handlungsbedarf 
besteht
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Räumliche Prioritäten

 Die Lebensräume und Habitate von Arten mit besonderer Verantwortung 
Brandenburgs sind landesweit die entscheidenden Flächen für die 
Umsetzung von Maßnahmen.

 mit welchen Maßnahmen kann auf welcher Fläche der höchstmögliche 
Nutzen für die Erhaltungszustände der Arten und LRT erreicht werden? 

 LUGV Ö2 hat landesweite Umsetzungskonzeptionen erstellen lassen, d.h.
Gutachten zur Entwicklung von landesweiten, flächenkonkreten 
Prioritäten zur Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen 
 für ausgewählte Vogelarten des Anhangs I der VS-RL

 für Arten für die Brandenburg eine besondere internationale 
Verantwortung trägt 

 für Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-
RL mit besonderer Verantwortung Brandenburgs
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Räumliche Prioritäten - Vogelarten

Ergebnis: landesweite Handlungsanleitung je Art mit 
Bestandssituation, Schwerpunkt-SPA und Prioritäten
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Räumliche Prioritäten – Arten internationaler Verantwortung

Prioritäten für die Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen für 
Arten mit internationaler Verantwortung Brandenburgs

Schwerpunkträume 

für die Maßnahme-

umsetzung 

auf Grundlage 

der ermittelten 

Vorkommen
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Räumliche Prioritäten – FFH-LRT und -Arten

Prioritäten für die Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen für 
Lebensraumtypen und Arten nach FFH-RL mit besonderer 
Verantwortung Brandenburgs

Schwerpunkt-

FFH-Gebiete 

für die prioritäre 

Maßnahme-

umsetzung
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Räumliche Prioritäten – FFH-LRT und -Arten
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Räumliche Prioritäten – Arten intern. V. / FFH

Auswertung der Biotop- und Planungsdatenbanken der FFH-MP
für die flächenkonkrete Verortung umsetzungsfähiger Maßnahmen
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Räumliche Prioritäten

in welchen Gebieten ist es in Brandenburg am wichtigsten und 
am dringendsten, Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Erhaltungszustand eines Lebensraumes/einer Art zu verbessern

≠ alle für die Maßnahmeumsetzung in Brandenburg wichtigen Flächen 
des LRT/der Art

≠ automatisch geeignete Flächen aus Eigentümer- oder Nutzersicht 
(Stichwort „Machbarkeit“)

≠ ausreichende Flächen für die Maßnahmeumsetzung für einen 
günstigen Erhaltungszustand

rein fachliche Prioritätensetzung als Anfang einer Umsetzungsstrategie
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Fazit

Zum Anfang der neuen Förderperiode liegen 
• in unterschiedlicher Bearbeitungstiefe 
• auf der Grundlage der im LUGV vorhandenen Daten
• Aussagen zu den fachlichen Schwerpunkträumen für die  

Maßnahmeumsetzung in dieser Förderperiode 
• und z. T. zu konkreten Flächen für Erhaltungsmaßnahmen

für Lebensräume und Arten vor, für die Brandenburg eine 
besondere Verantwortung trägt.

Ziel:
Lage im Schwerpunktraum als Zusatzkriterium bei den 

Projektauswahlkriterien der RL NE 



LUGV Ö2 Kruse 30.06.2015

11

weiteres Vorgehen

Wie geht es weiter?

 LUGV-interne Auswertung der Gutachten (Ö2, GR, RX7)
 Vorstellung der Gutachtenergebnisse in den uNB zur Diskussion und 

weiteren Qualifizierung (v.a. faunistische Daten)
 Veröffentlichung/Bereitstellung der Handlungsanleitungen?

 Grundlage für die fachliche Steuerung seitens LUGV
 Zusatzkriterium für die Förderung von Umsetzungsmaßnahmen

 Teil der Projektauswahlkriterien für die RL zur Förderung des 
natürlichen Erbes und des Umweltbewusstseins

 Grundlage für die Priorisierung von Maßnahmen seitens NSF und GSG

 Fortschreibung der Handlungsanleitungen v.a. in Bezug auf die 
Priorisierung von Maßnahmeflächen nach Abschluss weiterer 
Managementpläne in ca. 1 Jahr
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